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(1) 1Verzichtet ein Verteidiger auf die Einlegung eines Rechtsmittels oder beschränkt er ein Rechtsmittel 
von vornherein oder nachträglich auf einen Teil der Entscheidung (Teilverzicht) oder nimmt er ein 
Rechtsmittel zurück, ist zu prüfen, ob seine Ermächtigung zum Verzicht oder zur Rücknahme nachgewiesen 
ist (§ 302 Absatz 2 StPO). 2Das Ergebnis der Prüfung ist aktenkundig zu machen. 3Fehlt der Nachweis für 
die Ermächtigung, ist sie vom Verteidiger oder vom Angeklagten einzufordern.

(2) 1Liegen die Akten bereits dem Rechtsmittelgericht vor, wird die Rücknahmeerklärung erst wirksam, 
wenn sie bei dem Rechtsmittelgericht eingeht; daher sind in diesem Falle die Rücknahmeerklärungen, die 
bei der Staatsanwaltschaft oder beim Gericht des früheren Rechtszuges eingehen, unverzüglich 
weiterzuleiten. 2Ist Revision eingelegt, ist darüber hinaus dem Revisionsgericht oder der Staatsanwaltschaft 
bei diesem Gericht unverzüglich formlos mitzuteilen, dass eine Rücknahmeerklärung eingegangen ist.

(3) Nimmt der Angeklagte ein Rechtsmittel zurück, ist der Staatsanwalt (gegebenenfalls auch der 
Nebenkläger), nimmt der Staatsanwalt oder der Nebenkläger ein Rechtsmittel zurück, sind der Angeklagte 
und sein Verteidiger durch das mit der Sache befasste Gericht zu benachrichtigen, auch wenn ihnen die 
Rechtsmittelschrift nicht zur Kenntnis gebracht worden ist (Nummer 148 Absatz 3 Satz 2).


